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RS OGH 1992/6/30 14Os47/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.06.1992

Norm

StGB §34 Z13

StGB §136

Rechtssatz

Daß aus der Tat kein besonderer, über die Gebrauchsentziehung und die Benzinkosten hinausgehender Schaden

entstanden ist, kann beim Vergehen nach § 136 StGB nicht als mildernd gewertet werden.
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